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Inhalt der Mitteilung:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Anpassungen und Verlängerung der städtischen Förderrichtlinien des Bereichs Wirtschaftsförderung 
für die Jahre 2019-2021:

1) Richtlinie zur Teilnahme an Messen, Ausstellungen und Kooperationsbörsen (entsprechend 
der beigefügten Richtlinie)

2) Richtlinie zur Unterstützung unternehmensbezogener Vermarktungsaktivitäten sowie zum 
Schutz des geistigen Eigentums (entsprechend der beigefügten Richtlinie)

Die Unterstützung von Vorhaben zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen ist ein zentrales 
Anliegen der kommunalen Wirtschaftsförderung in der Landeshauptstadt Potsdam. Besonders 
unterstützungswürdig sind dabei Maßnahmen und Initiativen, die von kleinen Unternehmen und 
Kleinstunternehmen ausgehen, die das Rückgrat der Potsdamer Wirtschaft bilden. Sie gewährleisten in 
Potsdam wirtschaftliche Stabilität und Dynamik, schaffen und sichern Arbeitsplätze und fördern auf 
Grund ihrer Verwurzelung in der Stadt die lokale und regionale Entwicklung. 
Die Landeshauptstadt Potsdam unterstützt kleine Unternehmen und Kleinstunternehmen bei der 
Vermarktung bzw. der Markterschließung aktuell auf der Grundlage der 
 Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zur Teilnahme an Messen, Ausstellungen und 

Kooperationsbörsen - Messeförderung (seit 2004)
 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung unternehmensbezogener 

Vermarktungsaktivitäten sowie zum Schutz des geistigen Eigentums - Vermarktungsförderung 
(seit 2017)

In der aktuellen Förderperiode 2017-2018 gab es bis dato 38 Anträge auf Zuschüsse zur Teilnahme an 
Messen oder zur Vermarktungsförderung. Davon entfielen 27 Anträge (20 Bewilligungen und 7 
Ablehnungen) auf die Vermarktungsförderung und 11 Anträge (9 Bewilligungen und 2 Ablehnungen) 
auf die Messeförderung.

Fortsetzung der Mitteilung Seite 3
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen.

Fazit finanzielle Auswirkungen:

Im Doppelhaushalt 2018/2019 und der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden im Produktkonto 
Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes 5710000.5317100 Zuschüsse für laufende 
Zwecke an private Unternehmen jährlich Mittel in Höhe von 40.000,00 Euro veranschlagt. Davon  sind 
jährlich 20.000,00 Euro als Zuwendungen im Rahmen der beiden städtischen Förderprogramme 
veranschlagt. Die verbleibenden Mittel sind für Projektförderungen zur Stärkung der Innenstadt 
vorgesehen.

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1  Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4
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Fortsetzung der Mitteilung:

Die Messeförderung erweist sich dabei als ein etabliertes Instrument und wird im gleichen Maß wie in 
den vorherigen Jahren nachgefragt. Dabei soll auch die Rolle der geförderten Unternehmen als 
Imageträger für den Wirtschaftsstandort Potsdam anerkannt werden.

Die neu eingeführte Vermarktungsförderung hat sich sehr schnell als wirkungsvolles Förderinstrument 
bewiesen. Hervorzuheben ist an dieser Stelle die von den Unternehmen getätigten Auftragsvolumen 
in Höhe von rund 105 TEUR, worauf wiederum rund 54 TEUR auf Potsdamer Auftragnehmer 
entfallen. Neben der Verbesserung der Außendarstellung Potsdamer Unternehmen zur Erhöhung der 
kundenbezogenen Reichweite, bei einer gleichzeitigen Stärkung des IT-/Medienstandortes, wurde 
durch erzielte Synergieeffekte eine zusätzliche positive Stimulierung des Wirtschaftsstandortes 
Potsdam erreicht. 

Für das Jahr 2018 sind die eingestellten Mittel bereits seit Mitte Juni gebunden. Aktuell befinden sich 
noch 10 Anträge in der Projektumsetzungsphase. 

Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung für Potsdamer Kleinstunternehmen und der starken 
Nachfrage sollen die Richtlinien um drei Jahre verlängert werden. Ziel ist die Synchronisierung der 
Laufzeit mit der städtischen Haushaltplanung (Doppelhaushalt). Weiterhin wurden die Richtlinien 
punktuell angepasst. Grundlage hierfür sind Erfahrungen aus der aktuellen Förderperiode (2017-
2018).

Die wichtigsten Anpassungen im Förderprogramm Messeförderung sind:
 Anpassung der förderfähigen Wirtschaftszweige

o Stärkung des ländlichen Raums und dessen wirtschaftliche Entwicklung (Aufnahme der 
Wirtschaftszweige „Haltung von anderen Rindern, Schafen und Ziegen und Schweinen“)

o Stärkung Potsdams als Wissenschaftsstandort (Aufnahme der Wirtschaftszweige 
„Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische 
Untersuchung“)

 Möglichkeit einer Kürzung der Zuwendung bei wiederholtem Verstoß gegen die Auflage der 
Herstellung eines Potsdam-Bezugs im Rahmen des Messeauftritts (Unternehmen als 
Imageträger)

Die wichtigsten Anpassungen im Förderprogramm Vermarktungsförderung sind:
 Möglichkeit der Förderung eines Redesigns im Rahmen des Förderbausteins „Corporate Design“
 Förderfähigkeit der Eintragung auf nationaler bzw. internationaler Ebene für eine 

„Gemeinschaftsmarke“ oder eines „Geschmacksmusters“ (vorher nur EU-weiter Schutz möglich)
 Anpassung der förderfähigen Wirtschaftszweige

o Stärkung des ländlichen Raums und dessen wirtschaftliche Entwicklung (Aufnahme der 
Wirtschaftszweige „Haltung von anderen Rindern, Schafen und Ziegen und Schweinen“)

o Stärkung der touristischen Entwicklung (Aufnahme des Wirtschaftszweigs „Vermietung von 
Sport- und Freizeitgeräten“)

Anlagen:

- Richtlinie über die Gewährung zur Teilnahme an Messen, Ausstellungen und 
Kooperationsbörsen 

- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung 
unternehmensbezogener Vermarktungsaktivitäten sowie zum Schutz des geistigen 
Eigentums 
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Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Mitteilungsvorlage 

Betreff: Förderprogramme zur Unterstützung von kleinen Unternehmen und Kleinstunternehmen in der 
Landeshauptstadt Potsdam - Verlängerung und Anpassungen für die Förderperiode 2019 bis 2021 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Hat die Vorlage finanzielle Auswirkungen?  Nein  Ja 

2. Handelt es sich um eine Pflichtaufgabe?  Nein  Ja 

3. Ist die Maßnahme bereits im Haushalt enthalten?  Nein  Ja  Teilweise 

4. Die Maßnahme bezieht sich auf das Produkt Nr. 5710000.5317100 Bezeichnung:      . 

5. Wirkung auf den Ergebnishaushalt: 

Angaben in EUro 
Ist-

Vorjahr 
lfd. Jahr  Folgejahr Folgejahr  Folgejahr Folgejahr Gesamt 

Ertrag 

laut Plan 
0 0 0 0 0 0 0 

Ertrag 

neu 
0 0 0 0 0 0 0 

Aufwand 

laut Plan 
65.274,23 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 200.000 € 

Aufwand 

neu 
 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 200.000 € 

Saldo Ergebnishaushalt 

laut Plan 
-65.274,23 € -40.000 € -40.000 € -40.000 € -40.000 € -40.000 € -200.000 € 

Saldo Ergebnishaushalt 

neu 
 -40.000 € -40.000 € -40.000 € -40.000 € -40.000 € -200.000 € 

Abweichung 
zum Planansatz 

0 0 0 0 0  0 0 

 
5. a Durch die Maßnahme entsteht keine Ent- oder Belastung über den Planungszeitraum hinaus bis 
      in der Höhe von insgesamt       Euro. 
 
6. Wirkung auf den investiven Finanzhaushalt: 

Angaben in Euro 
Bisher 

bereitge-
stellt 

lfd. Jahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr 
Bis 

Maßnahme-  
ende 

Gesamt 

Investive Einzahlungen  

laut Plan 
        

Investive Einzahlungen 

neu 
        

Investive Auszahlungen  

laut Plan 
        

Investive Auszahlungen 

neu 
        

Saldo Finanzhaushalt  

laut Plan 
        

Saldo Finanzhaushalt  

neu 
        

Abweichung  
zum Planansatz 

        

 
7. Die Abweichung zum Planansatz wird durch das Unterprodukt Nr.       
 Bezeichnung       gedeckt. 
 

8. Die Maßnahme hat künftig Auswirkungen auf den Stellenplan?  Nein  Ja 

Mit der Maßnahme ist eine Stellenreduzierung 
von         Vollzeiteinheiten verbunden. 
Diese ist bereits im Haushaltsplan berücksichtigt?  Nein  Ja 

 
9. Es besteht ein Haushaltsvorbehalt.  Nein  Ja 
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Hier können Sie weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen darstellen (z. B. zur Herlei-
tung und Zusammensetzung der Ertrags- und Aufwandspositionen, zur Entwicklung von Fallzahlen 
oder zur Einordnung im Gesamtkontext etc.). 

 

 

Im Doppelhaushalt 2018/2019 und der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden im Produktkonto Förde-
rung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes 5710000.5317100 Zuschüsse für laufende Zwecke an 
private Unternehmen jährlich Mittel in Höhe von 40.000,00 Euro veranschlagt. Davon sind jährlich 
20.000,00 Euro als Zuwendungen im Rahmen der beiden städtischen Förderprogramme veranschlagt. 
Die verbleibenden Mittel sind für Projektförderungen zur Stärkung der Innenstadt vorgesehen. 

 

Anlagen: 
 Erläuterung zur Kalkulation von Aufwand, Ertrag, investive Ein- und Auszahlungen 

 (Interne Pflichtanlage!) 
 Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung (anlassbezogen) 
 Anlage Folgekostenberechnung (anlassbezogen) 
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Landeshauptstadt Potsdam  
Bereich Wirtschaftsförderung  

 
 

Förderprogramm zur Unterstützung 
von kleinen Unternehmen und Kleinstunternehmen 

bei der Unternehmensgründung, -sicherung und -entwicklung 
in der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 
Richtlinie  
über die Gewährung von Zuschüssen zur Teilnahme an Messen, Ausstellungen 
und Kooperationsbörsen (Messeförderungs-RL Wifö/19)  
 

Einleitung 

 Die Unterstützung von Vorhaben zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen 
ist ein zentrales Anliegen der kommunalen Wirtschaftsförderung in der 
Landeshauptstadt Potsdam. Besonders unterstützungswürdig sind dabei 
Maßnahmen und Initiativen, die von kleinen Unternehmen und Kleinstunternehmen 
ausgehen, da diese im besonderen Maße die wirtschaftliche Stabilität und Dynamik 
gewährleisten, Arbeitsplätze schaffen und sichern und aufgrund ihrer Verwurzelung in 
der Stadt die lokale und regionale Entwicklung fördern und somit das Rückgrat der 
Potsdamer Wirtschaft bilden. 

1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen 

1.1 Die Landeshauptstadt Potsdam gewährt Kleinstunternehmen und kleinen 
Unternehmen Zuschüsse zu den Ausgaben für die Teilnahme an Messen, 
Ausstellungen und Kooperationsbörsen auf der Grundlage der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 und der Verordnung 
über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden 
(Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 in 
der jeweils geltenden Fassung sowie nach Maßgabe dieser Richtlinie und im Rahmen 
der Festlegungen des Haushaltsplanes. 

1.2 Ziel des Förderprogramms ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Kleinstunternehmen und kleinen Unternehmen in Potsdam durch einen verbesserten 
Marktzugang und Absatz von einheimischen Produkten und Leistungen. Zugleich soll 
auch die Rolle dieser Unternehmen als Imageträger des Wirtschaftsstandorts 
Potsdam anerkannt werden, die im Zusammenhang mit einer Teilnahme an Messen, 
Ausstellungen und Kooperationsbörsen zu sehen ist.  

1.3 Der Zuwendungszweck wird im Zuwendungsbescheid ausdrücklich bestimmt.  

1.4 Die Zuschüsse gemäß dieser Richtlinie sind zusätzliche und ergänzende Hilfen. Sie 
sollen nicht die öffentlichen Finanzierungshilfen des Bundes und des Landes 
Brandenburg ersetzen. Eine Förderung ist insbesondere nicht zulässig, wenn die 
geplante Maßnahme im Rahmen der Landes- oder Bundesmesseförderung 
durchgeführt werden kann. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen 
(Kumulierungsverbot). 

Werden in die Finanzierung des Vorhabens öffentliche Darlehens- und 
Bürgschaftsprogramme eingebunden, so ist dies zulässig. 
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1.5 Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Zuwendung nach dieser Richtlinie. Vielmehr 
entscheidet die Bewilligungsstelle aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

1.6 Für die nach dieser Förderrichtlinie ausgereichten Zuschüsse und Festbeträge gilt die 
Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 379 
vom 28.12.2006, S. 5-10). Die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten 
„De-minimis“-Beihilfe darf 200.000 Euro bzw. 100.000 Euro bei Unternehmen, die im 
Straßentransportsektor tätig sind, bezogen auf einen Zeitraum von drei 
Kalenderjahren nicht übersteigen 

2. Gegenstand der Förderung 

2.1 Gefördert werden Einzel- und Gemeinschaftsteilnahmen an regionalen, nationalen 
und internationalen Messen, Ausstellungen und Kooperationsbörsen mit vorwiegend 
fachspezifischer Ausrichtung, soweit die Teilnahmen nicht dem Direktverkauf dienen. 
Teilnahmen an Informationsveranstaltungen, Symposien, Kongressen und sonstigen 
Veranstaltungen werden nicht gefördert. 

3. Antragsberechtigte 

3.1 Antragsberechtigt sind eigenständige Kleinstunternehmen und eigenständige kleine 
Unternehmen (im Haupterwerb) mit ihrer Hauptniederlassung oder selbstständigen 
Zweigniederlassung in der Landeshauptstadt Potsdam. Als solche definiert werden 
Unternehmen nach der Empfehlung der EU-Kommission - AZ: K (2003) 1422 - vom 
6.Mai. 2003 (Abl. L 124 vom 20.05.2003, S. 36 ff).  

Somit sind antragsberechtigt die Unternehmen, die  

(1) weniger als 50 Personen beschäftigen und  

(2) einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von max. 10 Mio. EUR 
erzielen und 

(3) eigenständig sind. 

 Das antragstellende Unternehmen ist insbesondere dann eigenständig, wenn es  

 keine Anteile von 25% oder mehr an einem anderen Unternehmen hält; 

 nicht zu 25% oder mehr unmittelbar im Besitz eines anderen Unternehmens bzw. 
einer öffentlichen Stelle oder im gemeinsamen Besitz mehrerer verbundener 
Unternehmen bzw. öffentlicher Stelle ist; 

 keine konsolidierte Bilanz erstellt und nicht im Abschluss eines Unternehmens 
enthalten ist, dass eine konsolidierte Bilanz erstellt, und damit kein verbundenes 
Unternehmen ist. 
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3.2 Die Förderung richtet sich an Kleinstunternehmen und eigenständige kleine 
Unternehmen die überwiegend in folgenden Wirtschaftszweigen tätig sind 
(entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen 
Bundesamtes, Ausgabe 2008): 

 Anbau mehrjähriger Pflanzen (Abschnitt A, Klasse 01.2) 

 Haltung von anderen Rindern, Schafen und Ziegen und Schweinen (Abschnitt A, 
Klasse 01.42, 01.45 und Klasse 01.46) 

 Verarbeitendes Gewerbe (Abschnitt C) 

 Baugewerbe (Abschnitt F) 

 Information und Kommunikation (Abschnitt J) 

 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische 
Untersuchung (Abschnitt M, 71) 

 Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften 
und Medizin (Abschnitt M, Klasse 72.1) 

 Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design (Abschnitt M, Klasse 74.10) 

 Vermietung von Freizeitgeräten (Abschnitt N, Klasse 77.21)  

 Garten und Landschaftsbau (Abschnitt N, Klasse 81.30.1) 

3.3 Unternehmen, die die Begriffsvoraussetzungen der Leitlinien der Gemeinschaft für 
staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten (ABl. EU C 244, 1.10.2004 und Abl. EU 2009/C 157/01 vom 
10.07.2009) erfüllen, sind von der Förderung ausgeschlossen. 

4. Zuwendungsvoraussetzung 

Vor Antragstellung wird eine Information und Beratung zum Förderprogramm und den 
Förderschwerpunkten durch den Bereich Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt 
Potsdam empfohlen. 

4.1 Voraussetzung für eine Förderung im Rahmen dieser Richtlinie ist ein vollständig 
ausgefüllter Antrag mit einem aussagefähigen Konzept, aus dem die Zielstellungen 
der beabsichtigten Maßnahme hervorgehen. Weiter ist ein Kosten- und 
Finanzierungsplan vorzulegen, der die Gesamtausgaben der Maßnahme sowie die 
Gesamtfinanzierung nachweist. Die Gesamtfinanzierung muss zum Zeitpunkt der 
Antragstellung gesichert sein 

4.2 Pro Haushaltsjahr kann je Unternehmen höchstens eine Messeteilnahme 
bezuschusst werden. Insgesamt können maximal drei Messeteilnahmen je 
Unternehmen gefördert werden. 

4.3 Der Antragsteller verpflichtet sich, an seinem Messestand in angemessener Weise 
einen Standortbezug zur Landeshauptstadt Potsdam herzustellen. Die 
Bewilligungsbehörde hält sich bei Missachtung eine Kürzung der Zuwendung in Höhe 
von bis zu 20 Prozent vor.  

4.4 Zuwendungen werden prinzipiell nur für solche Vorhaben gewährt, die zum Zeitpunkt 
der Antragstellung noch nicht begonnen wurden. Als Vorhabensbeginn ist 
grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder 
Leistungsvertrages zu werten. 

 Die Anmeldung und/oder Anzahlung zu einer Messe bei einer Messegesellschaft darf 
vor Antragstellung vorgenommen werden. Die Antragstellung muss in diesem Falle 
maximal vier Wochen nach Anmeldung und/oder Anzahlung erfolgen. Weitere 
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Vertragsabschlüsse und/oder Zahlungen vor Antragstellung sind dagegen 
förderschädlich und grundsätzlich nicht zuwendungsfähig. 

4.5 Der Antragsteller kann im Antragsformular die Genehmigung zum vorzeitigen 
Maßnahmebeginn beantragen. Bei Vorliegen der grundlegenden 
Zuwendungsvorausset-zungen wird von der Bewilligungsstelle eine schriftliche 
Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns erteilt.   

 Mit der Antragstellung und dem Maßnahmebeginn ist noch keine Entscheidung über 
die Bewilligung der beantragten Zuwendung erfolgt und insofern kein Rechtsanspruch 
auf die Förderung begründet. Das Risiko, dass dem Antrag ganz oder teilweise nicht 
entsprochen wird, liegt beim Antragsteller. 

4.6 Sind mehr vollständige Anträge eingegangen, als verfügbare Haushaltsmittel zur 
Verfügung stehen, ist der Zeitpunkt des Posteingangs maßgeblich. 

4.7 Die Zuwendung wird nur bewilligt, wenn der jeweilige Zuwendungsempfänger einer 
Berichterstattung der LHP im Hauptausschuss über bewilligte Zuwendungen mit 
Namen, Postanschrift, Art, Höhe und Zweck der Zuwendung einwilligt. Die 
Einwilligung über die Nennung des Namens und der Postanschrift kann verweigert 
werden, wenn durch die Veröffentlichung ein Betriebs-/Geschäftsgeheimnis des 
Zuwendungsempfängers veröffentlicht würde, dessen Geheimhaltung das allgemeine 
Informationsinteresse überwiegt. 

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

5.1 Zuwendungsart: Projektförderung 

5.2 Finanzierungsart: Anteilfinanzierung  

5.3 Form der Zuwendung: nicht zurückzahlbarer Zuschuss  

5.4 Höhe der Zuwendung: 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben für die Teilnahme an 
einer Messe/Ausstellung/Kooperationsbörse, maximal jedoch 1.500 EUR je 
Vorhaben, es sei denn durch diesen Betrag würde die in Punkt 1.6 dieser Richtlinie 
genannte Gesamtsumme überschritten (Einhaltung der De-minimis-Regelung). Die 
restliche Finanzierung in Höhe von mindestens 50% der zuwendungsfähigen 
Ausgaben durch den Antragsteller wird vorausgesetzt. Die Gesamtfinanzierung des 
Vorhabens muss gesichert sein. 

5.5 Zuwendungsfähig sind alle für die Organisation und den Betrieb des Messestandes 
notwendigen Ausgaben sowie ausschließlich messebezogene Marketingaktivitäten. 

 Zuwendungsfähige Ausgaben sind insbesondere: 

 Flächen- und Standmiete 

 Auf- und Abbau der Ausstellungsfläche/des Messestands durch Dritte 

 Ausstattung/Gestaltung des Messestandes 

 Transport des Standes und der Exponate 

 Ausgaben für den Standbetrieb (Energie, Wasser, Telefon und Internet) 

 Druck und Übersetzung messebezogener Informations- bzw. 
Marketingmaßnahmen in angemessener Stückzahl (Flyer, Prospekte, Kataloge) 

 Versicherungen für Standelemente und Exponate 

 Katalogeinträge 
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5.6 Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben für: 

 Eigenleistungen 

 Eigene Personal-, Gemein-, Telekommunikations- und Reisekosten 

 Ausgaben für Reise, Unterkunft, Verpflegung und Bewirtung von Mitarbeitern 
oder Beauftragten des Antragstellers 

 Ausgaben für Beschaffung und zur technischen Umsetzung von Hard- und 
Software 

6. Verfahren 

6.1 Antragsverfahren  

 Der Antragsteller hat das Antragsformular vollständig ausgefüllt mit  

 den Angaben zum Unternehmen,  

 den Angaben zum Vorhaben (Kurzkonzept),  

 dem Finanzierungsplan,   

 der Erklärung über die gesicherte Gesamtfinanzierung der Maßnahme, 

 dem Nachweise über die Aufforderung von min. drei Leistungserbringenden zur 
Angebotsabgabe (bei Ausgabepositionen über 500 Euro) 

 der Begründung der geplanten Auftragsvergabe, 

 der Vorlage einer Kopie der Gewerbeanmeldung und die Kopie des 
Handelsregisterauszuges bzw. bei einer freiberuflichen Tätigkeit der Nachweis 
über die steuerliche Anmeldung beim Finanzamt, 

 die Erklärung zu anderweitig beantragten oder erhaltenen Förderungen 
(Einhaltung der „De-minimis“-/Kleinbeihilfen-Regelung) und 

 unter nachfolgender Anschrift einzureichen: 

 Postanschrift: 

 Landeshauptstadt Potsdam  
 Bereich Wirtschaftsförderung 
 Friedrich-Ebert-Straße 79/81 
 14469 Potsdam  

 Antragsformulare sind bei der Bewilligungsstelle erhältlich oder können über das 
Internet heruntergeladen werden. (http://vv.potsdam.de) 

6.2 Bewilligungsverfahren  

 Die Bewilligungsstelle prüft die Antragsunterlagen gemäß den Bestimmungen dieser 
Richtlinie und erteilt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel, sofern die 
Zuwendungsvoraussetzungen gegeben sind, den Zuwendungsbescheid schriftlich in 
zweifacher Ausfertigung. Ein Exemplar erhält der Antragsteller und ein Exemplar 
verbleibt bei der Bewilligungsstelle.   

 Wird im Ergebnis der Antragsprüfung die Feststellung getroffen, dass die 
Zuwendungsvoraussetzungen nicht erfüllt werden, erhält der Antragsteller von der 
Bewilligungsstelle einen ablehnenden Bescheid. Soweit dem Antrag des 
Zuwendungsempfängers ganz oder teilweise nicht entsprochen wird, ist dies 
schriftlich zu begründen.  
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6.3 Verwendungsnachweisverfahren 

 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem 
zahlenmäßigen Nachweis. Mit dem Verwendungsnachweis sind alle 
Originalrechnungen  zur Einsichtnahme in der Bewilligungsstelle vorzulegen. Des 
Weiteren müssen die entsprechenden Zahlungsnachweise mittels Bankbelegen 
dokumentiert werden, die Einreichung von Barquittungen ist ausgeschlossen. 
Darüber hinaus sind im Zusammenhang mit messebezogenen Informations- bzw. 
Marketingmaßnahmen Beispielexemplare (Belegexemplare) einzureichen. 

 Der Verwendungsnachweis ist der Bewilligungsstelle spätestens drei Monate nach 
Erfüllung des Verwendungszwecks vorzulegen.  

6.4 Auszahlungsverfahren 

 Die Auszahlung des bewilligten Zuschusses erfolgt auf der Grundlage der Prüfung 
des Verwendungsnachweises durch Vorlage der Originalrechnungen und 
dazugehöriger Zahlungsbelege zur Einsichtnahme in der Bewilligungsstelle. Der 
Zuschuss wird durch die Bewilligungsstelle auf das im Antrag angegebene 
Geschäftskonto des Antragstellers überwiesen. 

6.5 Zu beachtende Vorschriften  

 Sofern in dieser Richtlinie nicht gesondert und vorrangig geregelt, gilt für die Durch-
führung des Zuwendungsverfahrens die Richtlinie zur Bewilligung und Steuerung von 
Zuwendungen in der Landeshauptstadt vom 12.08.2016 in der jeweils gültigen 
Fassung. 

 Wenn der Zuwendungsempfänger unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die 
sich auf subventionserhebliche Tatsachen beziehen, muss der 
Zuwendungsempfänger mit der Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wegen des 
Verdachtes des Subventionsbetruges rechnen. 

7. Geltungsdauer 

7.1 Die Bestimmungen dieser Richtlinie treten am 01. Januar 2019 in Kraft und gelten bis 
zum 31. Dezember 2021. 
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Landeshauptstadt Potsdam 
Bereich Wirtschaftsförderung 

 
 

Förderprogramm zur Unterstützung von Kleinstunternehmen 
bei der Unternehmensgründung, -sicherung und -entwicklung 

in der Landeshauptstadt Potsdam 
 
 
Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Unterstützung 
unternehmensbezogener Vermarktungsaktivitäten sowie zum Schutz des 
geistigen Eigentums (Vermarktungsförderungs-RL Wifö/19) 
 

Einleitung  

 Die Wirtschaftsstruktur der Landeshauptstadt Potsdam wird in hohem Maße durch kleine 
Unternehmen und Kleinstunternehmen geprägt. Insbesondere diese Unternehmen sind 
oftmals starken Wettbewerbssituationen ausgesetzt. Häufig ergibt sich daraus ein 
Spannungsfeld zwischen existenziellen Risiken und deutlich erkennbaren 
Wachstumschancen. Dem Zugang zu überregionalen Absatzmärkten kann in diesem 
Zusammenhang eine Schlüsselfunktion zu kommen.  Eine wesentliche Voraussetzung für den 
wirtschaftlichen Erfolg, den Zugang zu überregionalen Märkten und somit für die Generierung 
von unternehmerischem Wachstum ist eine gezielte außenwirksame Präsentation der 
Unternehmen. Kleinstunternehmen stellt dies oftmals vor besondere Herausforderungen. 

 Aus diesem Grund sollen Kleinstunternehmen in der Landeshauptstadt Potsdam in ihrer 
Unternehmenskommunikation zielgerichtet unterstützt werden. Im Rahmen der Richtlinie 
werden Maßnahmen gefördert, die eine zeitgemäße Darstellung des Unternehmens sowie der 
unternehmerischen Produkte und Dienstleistungen über strategisch konzipierte 
Kommunikationsmittel vorsehen. Dies schließt analoge und digitale Kommunikationsmittel 
gleichermaßen ein. 

 Darüber hinaus werden Kleinstunternehmen in der Landeshauptstadt Potsdam bei der 
Eintragung von Marken unterstützt, als wirksame Instrumente zur Wiedererkennbarkeit und 
somit zur Abgrenzung gegenüber Mitbewerbern sowie zur Profilierung am Markt.  

 Zugleich kommt dem direkten Schutz von geistigem Eigentum gerade in Branchen mit hohem 
Wettbewerbsdruck eine besondere Bedeutung zu, sodass im Rahmen dieser Richtlinie auch 
die Förderung der Eintragungen von Designs bzw. Geschmacksmustern inbegriffen ist. 

 Die geförderten Maßnahmen sollen einen aktiven Beitrag dazu leisten, die unternehmerischen 
Wachstumsprozesse positiv zu unterstützen, Zugänge zu relevanten überregionalen Märkten 
zu erleichtern und damit generell zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der 
Landeshauptstadt Potsdam beizutragen. 

1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen 

1.1. Die Landeshauptstadt Potsdam gewährt Potsdamer Kleinstunternehmen Zuwendungen zur 
Unterstützung unternehmensbezogener Vermarktungsaktivitäten sowie zum Schutz des 
geistigen Eigentums auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgK-Verf) vom 18. Dezember 2007 und der Verordnung über die Aufstellung und 
Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und 
Kassenverordnung – KomHKV) vom 14. Februar 2008 in der jeweils geltenden Fassung sowie 
nach Maßgabe dieser Richtlinie und im Rahmen der Festlegungen des Haushaltsplanes. 
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1.2. Ziel dieser Förderrichtlinie ist die Stärkung von Kleinstunternehmen in der Landeshauptstadt 
Potsdam bei der überregionalen Vermarktung sowie dem überregionalen Absatz der Produkte 
und Dienstleistungen. Dadurch soll die einzelunternehmensbezogene Positionierung im 
unternehmerischen Wettbewerb unterstützt werden. Es wird davon ausgegangen, dass durch 
diese Richtlinie ein aktiver Beitrag zu positiven Arbeitsmarkteffekten geleistet wird, die ihren 
Ausdruck in der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Landeshauptstadt 
Potsdam finden. 

 Zu den Maßnahmen, die im Rahmen dieser Richtlinie unterstützt werden, zählt die 
Entwicklung einer zeitgemäßen außenwirksamen Unternehmenspräsentation. Diese 
Präsentation kann für analoge bzw. digitale Kommunikationsmittel oder im Rahmen der 
Erstellung einer Website, erfolgen. Des Weiteren wird der Schutz des geistigen Eigentums 
von Kleinstunternehmen in der Landeshauptstadt Potsdam durch die Eintragungen von 
Marken und Designs durch diese Richtlinie unterstützt. 

1.3. Der Zuwendungszweck wird im Zuwendungsbescheid ausdrücklich bestimmt. 

1.4. Die Zuschüsse gemäß dieser Richtlinie sind zusätzliche und ergänzende Hilfen. Sie sollen 
nicht die öffentlichen Finanzierungshilfen des Bundes und des Landes Brandenburg ersetzen. 
Eine Förderung ist insbesondere nicht zulässig, wenn die geplante Maßnahme im Rahmen 
einer Zuschussförderung durch Bundes- oder Landesmittel durchgeführt werden kann. Eine 
Doppelförderung ist ausgeschlossen (Kumulierungsverbot). 

 Werden in die Finanzierung des Vorhabens öffentliche Darlehens- und 
Bürgschaftsprogramme eingebunden, so ist dies zulässig. 

1.5. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Zuwendung nach dieser Richtlinie. Vielmehr 
entscheidet die Bewilligungsstelle aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel. 

1.6. Für die nach dieser Förderrichtlinie ausgereichten Zuschüsse und Festbeträge gilt die 
Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 379 vom 
28.12.2006, S. 5-10). Die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten „De-minimis“-
Beihilfe darf 200.000 Euro bzw. 100.000 Euro bei Unternehmen, die im 
Straßentransportsektor tätig sind, bezogen auf einen Zeitraum von drei Kalenderjahren nicht 
übersteigen. 

2 Gegenstand der Förderung 

2.1 Zuwendungen werden ausgereicht für: 

 die konzeptionelle Entwicklung eines einheitlichen unternehmensbezogenen 
Erscheinungsbildes (Corporate Design) (gemäß Punkt 2.1.1),  

 die konzeptionelle Erarbeitung und Erstellung einer unternehmensbezogenen Website 
(gemäß Punkt 2.1.2) 

 die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke oder eines Geschmacksmusters für den 
nationalen, EU-weiten oder internationalen Schutz (gemäß Punkt 2.1.3) 

2.1.1. Die konzeptionelle Entwicklung eines einheitlichen unternehmensbezogenen 
Erscheinungsbildes (Corporate Design) sowie die erstmalige Gestaltung von 
unternehmensbezogenen Markenzeichen sind im Rahmen der Richtlinie förderfähig. Selbiges 
gilt für ein vollständiges Redesign eines bestehenden Corporate Designs. Darüber hinaus 
kann die Produktion der neuentwickelten unternehmensbezogenen Kommunikationsmittel 
gefördert werden, sofern diese im Rahmen einer Corporate Design-Entwicklung nach dieser 
Richtlinie erarbeitet wurden. 
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 Die konzeptionelle Entwicklung eines einheitlichen unternehmensbezogenen 
Erscheinungsbildes (Corporate Designs) muss Ergebnis einer Zusammenarbeit mit einer 
qualifizierten Agentur bzw. im Haupterwerb tätigen Leistungserbringenden im Rahmen einer 
umsatzsteuerpflichtigen Auftragsarbeit erfolgen. Für die geförderten Auftragsgegenstände 
muss der Zuwendungsempfänger die uneingeschränkten Nutzungsrechte am Gegenstand der 
Leistung erhalten. Die Produktion der neuentwickelten Kommunikationsmittel muss ebenfalls 
durch eine qualifizierte Agentur bzw. im Haupterwerb tätigen Leistungserbringenden im 
Rahmen einer umsatzsteuerpflichtigen Auftragsarbeit erfolgen. 

 Ausgeschlossen sind im Rahmen des Punktes 2.1.1: 

 Eigenleistungen 

 eigene Personal-, Gemein-, Telekommunikations- und Reisekosten 

 abonnierte oder anmietbare Gestaltungsvorlagen, denen keine individuelle dem Auftrag-
geber zuzuordnende Kreativleistungen zugrunde liegt.  

 Produktion von  Kommunikationsmittel, die nicht im Rahmen der Förderung neu 
entwickelt wurden oder bereits bestehen. 

2.1.2. Im Sinne der Richtlinie ist die konzeptionelle Erarbeitung einer unternehmensbezogenen 
Website förderfähig. Die gestalterische und technische Umsetzung der Website ist ebenfalls 
förderfähig. Zudem ist die Neukonzipierung und -gestaltung sowie deren technische und 
gestalterische Umsetzung einer bereits bestehenden Website zulässig (Relaunch).  

 Die konzeptionelle Erarbeitung einer unternehmerischen Website muss in Zusammenarbeit 
mit einer qualifizierten Agentur bzw. im Haupterwerb tätigen Leistungserbringenden im 
Rahmen einer umsatzsteuerpflichtigen Auftragsarbeit erfolgen. Für die geförderten 
Auftragsgegenstände muss der Zuwendungsempfänger die uneingeschränkten 
Nutzungsrechte am Gegenstand der Leistung erhalten. Die Umsetzung der konzeptionellen 
Erarbeitungen im Anschluss ist ebenfalls durch eine qualifizierte Agentur bzw. im Haupterwerb 
tätigen Leistungserbringenden im Rahmen einer umsatzsteuerpflichtigen Auftragsarbeit zu 
erbringen. 

 Ausgeschlossen sind im Rahmen des Punktes 2.1.2: 

 Eigenleistungen 

 eigene Personal-, Gemein-, Telekommunikations- und Reisekosten 

 abonnierte oder anmietbare Websites, die nicht in das Eigentum des 
Zuwendungsempfängers übergehen 

 Websites, die keine eigenständige Bearbeitung der Inhalte durch den 
Zuwendungsempfänger zulassen 

 Konzipierung und Erstellung von Onlineshops 

 Websites, deren Inhalte gegen geltendes Recht oder sittliche, ethisch und moralische 
Grundsätze verstoßen 

 Ausgaben für den Domainerwerb, das Hosting, die Wartung, erforderliche Updates oder 
weitere Folgekosten der Website 

 Der Antragstellende hat die Minimalanforderung an eine geförderte Website (siehe Merkblatt) 
umzusetzen. 

2.1.3. Die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke (Eintragung einer Marke) oder eines Geschmacks-
musters (Eintragung eines Designs) für den nationalen, EU-weiten oder internationalen 
Schutz wird über diese Richtlinie ebenfalls gefördert. 

 Zulässig ist dabei die Eintragung einer Marke (beispielsweise Wortmarke, Bildmarke, 
Formmarke etc.) oder das Erscheinungsbild eines Erzeugnisses (beispielsweise Logo, 
Computersymbole, Aufmachungen etc.) als Geschmacksmuster nach jeweils geltender 
Definition des Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO). Für die 
Eintragung der Gemeinschaftsmarke werden mehrere Klassen der Markeneintragung 
gefördert. Gefördert werden können die Beratung über die Eintragung der 
Gemeinschaftsmarke oder des Geschmacksmusters und die Abwicklung der Eintragung durch 
Rechtsanwälte.  
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 Ausgeschlossen sind im Rahmen des Punktes 2.1.3:  

 Eigenleistungen 

 eigene Personal-, Gemein-, Telekommunikations- und Reisekosten 

 Recherche- und Beratungsleistungen durch Rechtsanwälte, die keinen direkten Bezug 
zur Eintragung einer Gemeinschaftsmarke oder eines Geschmacksmusters aufweisen.  

 weitere Schutzformen, Lizenzen, Zertifizierungen außerhalb der Eintragung einer 
Gemeinschaftsmarke oder eines Geschmacksmusters. 

3. Antragsberechtigte 

3.1. Antragsberechtigt sind eigenständige Kleinstunternehmen (im Haupterwerb) mit ihrer 
Hauptniederlassung oder selbstständigen Zweigniederlassung in der Landeshauptstadt 
Potsdam. Als solche definiert werden Unternehmen nach der Empfehlung der EU-Kommission 
- AZ: K (2003) 1422 - vom 6.Mai. 2003 (Abl. L 124 vom 20.05.2003, S. 36 ff).  

 Somit sind antragsberechtigt die Unternehmen, die 

(1) weniger als 10 Personen beschäftigen, 

(2) einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von max. 2 Mio. EUR erzielen und 

(3) eigenständig sind. 

 Das antragstellende Unternehmen ist insbesondere dann eigenständig, wenn es  

 keine Anteile von 25% oder mehr an einem anderen Unternehmen hält;  

 nicht zu 25% oder mehr unmittelbar im Besitz eines anderen Unternehmens bzw. einer 
öffentlichen Stelle oder im gemeinsamen Besitz mehrerer verbundener Unternehmen 
bzw. öffentlicher Stelle ist;  

 keine konsolidierte Bilanz erstellt und nicht im Abschluss eines Unternehmens enthalten 
ist, dass eine konsolidierte Bilanz erstellt, und damit kein verbundenes Unternehmen ist. 

3.2. Die Förderung richtet sich an Kleinstunternehmen die überwiegend in folgenden Wirtschafts-
zweigen tätig sind (entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen 
Bundesamtes, Ausgabe 2008): 

 Anbau mehrjähriger Pflanzen (Abschnitt A, Klasse 01.2) 

 Haltung von anderen Rindern, Schafen und Ziegen und Schweinen (Abschnitt A, Klasse 
01.42, 01.45 und Klasse 01.46) 

 Verarbeitendes Gewerbe (Abschnitt C) 

 Baugewerbe (Abschnitt F) 

 Einzelhandel (Abschnitt G, Klasse 47 (in Verkaufsräumen)) mit einer maximalen 
Verkaufsfläche von 200 m² 

o ohne Backshops und Selbstbedienungsbäckereien (Unterklasse 47.24), Apotheken 
(Klasse 47.73), Waffen und Munition (Unterklasse 47.78.9), Brennstoffhandel (Unter-
klasse 47.99.1) 

 Gastronomie (Abschnitt I, Klasse 56) 

 Information und Kommunikation (Abschnitt J) 

 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung 
(Abschnitt M, Klasse 71) 

 Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und 
Medizin (Abschnitt M, Klasse 72.1) 

 Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design (Abschnitt M, Klasse 74.10) 

 Vermietung von Sport- und Freizeitgeräten (Abschnitt N, Klasse 77.21.0) 

 Garten und Landschaftsbau (Abschnitt N, Klasse 81.30.1) 

 Generell ausgeschlossen nach dieser Richtlinie sind Handelsketten, Filialisten und Franchise-
nehmer. 
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3.3. Eine Förderung von Unternehmen in Schwierigkeiten ist ausgeschlossen, sofern eine 
Zuordnung nach der Definition der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur 
Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (ABl. EU C 244, 
1.10.2004 und Abl. EU 2009/C 157/01 vom 10.07.2009) gegeben ist. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen  

Vor Antragstellung wird eine Information und Beratung zum Förderprogramm und den 
Förderschwerpunkten durch den Bereich Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Potsdam 
empfohlen. 

4.1. Voraussetzung für eine Förderung im Rahmen dieser Richtlinie ist ein vollständig ausgefüllter 
Antrag mit einem aussagefähigen Konzept, aus dem die Zielstellungen der beabsichtigten 
Maßnahme hervorgehen. Weiter ist ein Kosten- und Finanzierungsplan vorzulegen, der die 
Gesamtausgaben der Maßnahme sowie die Gesamtfinanzierung nachweist. Die 
Gesamtfinanzierung muss zum Zeitpunkt der Antragstellung gesichert sein. 

4.2. Zur Beantragung einer Förderung der konzeptionellen Entwicklung eines einheitlichen 
unternehmensbezogenen Erscheinungsbildes (Pkt. 2.1.1) und der konzeptionellen 
Erarbeitung und Erstellung einer unternehmensbezogenen Website (Pkt. 2.1.2) sind 
grundsätzlich mindestens drei Bieter zur Angebotsabgabe aufzufordern sowie eine 
Begründung der geplanten Auftragsvergabe, die die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit nachweist.     

4.3. Die verschiedenen Gegenstände dieser Förderrichtlinie (Punkte 2.1.1, 2.1.2 und 2.1.3) können 
durch einen Antragsteller jeweils einmalig beantragt werden. Darüber hinaus ist eine erneute 
Antragstellung ausgeschlossen. 

 Jährlich können maximal 3.000,00 EUR Zuschuss je Antragsteller ausgereicht werden. 

4.4. Die beantragte Maßnahme ist in einem Durchführungszeitraum von sechs Monaten nach 
Bewilligung umzusetzen.  

 Eine Verlängerung des vorgesehenen Durchführungszeitraums muss vom 
Zuwendungsempfänger rechtzeitig schriftlich beantragt und begründet werden. Die zeitliche 
Verlängerung des Durchführungszeitraums liegt im Ermessen der Bewilligungsstelle.   

4.5. Vergleichbare Förderungen aus Mitteln des Landes Brandenburg oder des Bundes sind 
vorrangig zu nutzen. 

4.6. Zuwendungen werden prinzipiell nur für solche Vorhaben gewährt, die zum Zeitpunkt der 
Antragstellung noch nicht begonnen wurden. Als Vorhabensbeginn ist grundsätzlich der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu 
werten. 

 Der Antragsteller kann im Antragsformular die Genehmigung zum vorzeitigen 
Maßnahmebeginn beantragen. Bei Vorliegen der grundlegenden Zuwendungsvorausset-
zungen wird von der Bewilligungsstelle eine schriftliche Genehmigung des vorzeitigen 
Maßnahmebeginns erteilt.   

 Mit der Antragstellung und dem Maßnahmebeginn ist noch keine Entscheidung über die 
Bewilligung der beantragten Zuwendung erfolgt und insofern kein Rechtsanspruch auf die 
Förderung begründet. Das Risiko, dass dem Antrag ganz oder teilweise nicht entsprochen 
wird, liegt beim Antragsteller. 

4.7. Sind mehr vollständige Anträge eingegangen, als verfügbare Haushaltsmittel zur Verfügung 
stehen, ist der Zeitpunkt des Posteingangs maßgeblich. 
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4.8. Die Zuwendung wird nur bewilligt, wenn der jeweilige Zuwendungsempfänger einer 
Berichterstattung der LHP im Hauptausschuss über bewilligte Zuwendungen mit Namen, 
Postanschrift, Art, Höhe und Zweck der Zuwendung einwilligt. Die Einwilligung über die 
Nennung des Namens und der Postanschrift kann verweigert werden, wenn durch die 
Veröffentlichung ein Betriebs-/Geschäftsgeheimnis des Zuwendungsempfängers veröffentlicht 
würde, dessen Geheimhaltung das allgemeine Informationsinteresse überwiegt. 

5. Art und Umfang, Höhe der Förderung  

5.1. Zuwendungsart: Projektförderung  

5.2. Finanzierungsart: Anteilsfinanzierung  

5.3. Form der Zuwendung: nicht zurückzahlbarer Zuschuss  

5.4. Der maximale Zuschuss für die Gegenstände der Förderung nach den Punkten 2.1.1, 2.1.2 
und 2.1.3 beträgt jeweils 1.500,00 EUR. Es sei denn durch diesen Betrag würde die 
Gesamtsumme der unter Punkt 1.6 genannten Richtlinie (Artikel 2 Abs. 2 der De-minimis-
Richtlinie) überschritten. 

5.5. Bemessungsgrundlage: 50 v.H. der zuwendungsfähigen (vorhabenbezogenen und 
notwendigen) Ausgaben für die Umsetzung eines Vorhabens nach den Punkten 2.1.1 bis 
2.1.3 im Rahmen dieser Richtlinie. Die restliche Finanzierung in Höhe von mindestens 50% 
der zuwendungsfähigen Ausgaben durch den Antragsteller wird vorausgesetzt. 

 Zuwendungsfähige Ausgaben sind: 

 Für die Entwicklung, Gestaltung und Produktion eines einheitlichen unternehmensbezogenen 
Erscheinungsbildes (Corporate Design) (Pkt. 2.1.1): 

 Ausgaben für die beauftragte Agentur bzw. dem qualifizierten Leistungserbringenden die 
im direkten Zusammenhang mit der Gestaltung und Produktion der neuentwickelten 
Kommunikationsmittel stehen 

 Für die Konzipierung und Umsetzung einer unternehmensbezogenen Website (Pkt. 2.1.2 ): 

 Ausgaben für die beauftragte Agentur bzw. dem qualifizierten Leistungserbringenden die 
im direkten Zusammenhang mit der Konzipierung und Umsetzung der Website stehen  

 Die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke oder eines Geschmacksmusters für den 
nationalen, EU-weiten oder internationalen Schutz des eingetragenen Gegenstands sowie die 
rechtliche Beratung und Recherche (Pkt. 2.1.3):  

 Ausgaben für die rechtliche Beratung und Recherche im Zusammenhang mit der 
Eintragung einer Gemeinschaftsmarke oder eines Geschmacksmusters durch 
Rechtsanwälte 

 Ausgaben der Eintragung der Gemeinschaftsmarke oder eines Geschmacksmusters für 
den nationalen, EU-weiten oder internationalen Schutz des eingetragenen Gegenstands 

 Ausgaben für zusätzliche Klassen im Rahmen der Eintragung der Gemeinschaftsmarke      

 Ausgaben für die rechtsanwaltliche Abwicklung des Recherche- und 
Eintragungsverfahrens.  

5.6. Die Auszahlung des bewilligten Zuschusses erfolgt auf der Grundlage eines 
Verwendungsnachweises (Erstattungsprinzip). Dieser ist der Bewilligungsstelle spätestens 
drei Monate nach Erfüllung des Verwendungszwecks vorzulegen. Zahlungsnachweise 
müssen mittels Bankbelegen dokumentiert werden. Die Einreichung von Barquittungen ist 
ausgeschlossen.  

5.7. Die Förderung erfolgt im Rahmen der De-minimis-Verordnung. Es gelten die besonderen 
Bestimmungen nach Nummer 1.6 dieser Richtlinie. 
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6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1. Für Maßnahmen nach Punkt 2.1.2 (Konzipierung und Umsetzung einer 
unternehmensbezogenen Website) ist über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten 
auf der Startseite oder dem Impressum im Rahmen der Website auf den Fördermittelgeber 
gemäß der städtischen Corporate Design-Richtlinie hinzuweisen. 

7. Verfahren 

7.1. Antragsverfahren  

 Der Antragsteller hat das Antragsformular vollständig ausgefüllt mit  

 den Angaben zum Unternehmen,  

 den Angaben zum Vorhaben (Kurzkonzept),  

 dem Finanzierungsplan,   

 der Erklärung über die gesicherte Gesamtfinanzierung der Maßnahme, 

 dem Nachweise über die Aufforderung von min. drei Leistungserbringenden* zur 
Angebotsabgabe (bei Ausgabepositionen über 500 Euro) 

 der Begründung der geplanten Auftragsvergabe, 

 der Vorlage einer Kopie der Gewerbeanmeldung und die Kopie des 
Handelsregisterauszuges bzw. bei einer freiberuflichen Tätigkeit der Nachweis über die 
steuerliche Anmeldung beim Finanzamt und 

 die Erklärung zu anderweitig beantragten oder erhaltenen Förderungen (Einhaltung der 
„De-minimis“-/Kleinbeihilfen-Regelung) 

 unter nachfolgender Anschrift einzureichen: 

 Postanschrift 

 Landeshauptstadt Potsdam 
 Bereich Wirtschaftsförderung 
 Friedrich-Ebert-Straße 79/81 
 14469 Potsdam 

 Antragsformulare sind bei der Bewilligungsstelle erhältlich oder können über das Internet 
heruntergeladen werden. (http://vv.potsdam.de) 

 *auf Verlagen müssen der Bewilligungsbehörde geeignete Qualifizierungsnachweise 
nachgereicht werden 

7.2. Bewilligungsverfahren 

 Die Bewilligungsstelle prüft die Antragsunterlagen gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie 
und erteilt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel, sofern die 
Zuwendungsvoraussetzungen gegeben sind, den Zuwendungsbescheid schriftlich in 
zweifacher Ausfertigung. Ein Exemplar erhält der Antragsteller und ein Exemplar verbleibt bei 
der Bewilligungsstelle. 

 Wird im Ergebnis der Antragsprüfung die Feststellung getroffen, dass die Zuwendungsvoraus-
setzungen nicht erfüllt werden, erhält der Antragsteller von der Bewilligungsstelle einen 
ablehnenden Bescheid. Soweit dem Antrag des Antragstellers ganz oder teilweise nicht 
entsprochen wird, ist dies schriftlich zu begründen. 

7.3. Auszahlungsverfahren 

 Die Auszahlung des bewilligten Zuschusses erfolgt auf der Grundlage der Prüfung des 
Verwendungsnachweises durch Vorlage der Originalrechnungen und dazugehöriger 
Zahlungsbelege zur Einsichtnahme in der Bewilligungsstelle. Der Zuschuss wird durch die 
Bewilligungsstelle auf das im Antrag angegebene Geschäftskonto des Antragstellers 
überwiesen.  

18 von 20 in Zusammenstellung



2019/2021 - Vermarktungsförderungs-RL Wifö/19 Seite 8 von 9 

7.4. Verwendungsnachweisverfahren 

 Die Verwendung des Zuschusses ist innerhalb von drei  Monaten nach Beendigung des 
Durchführungszeitraums der Maßnahme der Bewilligungsstelle nachzuweisen. Der 
Verwendungsnachweis ist bei der Bewilligungsstelle einzureichen und besteht aus einem 
Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 

7.5. Zu beachtende Vorschriften 

 Sofern in dieser Richtlinie nicht gesondert und vorrangig geregelt, gilt zur Durchführung des 
Zuwendungsverfahrens die Richtlinie zur Bewilligung und Steuerung von Zuwendungen in der 
Landeshauptstadt vom 12.08.2016 in der jeweils gültigen Fassung. 

 Wenn der Antragsteller im Antrag unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die sich auf 
subventionserhebliche Tatsachen beziehen, muss der Antragsteller mit der Eröffnung eines 
Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachtes des Subventionsbetruges rechnen. 

8. Geltungsdauer 

 Die Bestimmungen dieser Richtlinie treten am 01.01.2019 in Kraft und gelten bis zum 
31.12.2021. 
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Merkblatt: Allgemeine Minimalanforderungen für geförderte Webseiten 

Für die Erstellung einer zeitgemäßen Website werden im Folgenden Minimalanforderungen definiert, 
die durch die beauftragte Agentur bzw. den Leistungserbringenden bei der Erarbeitung umzusetzen 
und zu gewährleisten sind: 

 Nutzung eines lizenzfreien Content Management System (CMS)  

 Responsive Webdesign 
 (gestalterische und technische Umsetzung von Webseiten, so dass diese auf Eigenschaften 

des jeweils benutzten Endgeräts (Rechner, Smartphones, Tablets etc.) reagieren können) 

 Unterstützung der gängigsten Browser 
 (Chrome, Safari, Firefox, Edge, Internet Explorer) 

 Nutzungsmöglichkeit von statischen wie dynamischen Inhaltstypen 

 Einhaltung von Bestimmungen zum Datenschutz und Impressum 

 Umsetzung im Corporate Design des Auftraggebers 

 Verzicht auf Adobe Flash 

 Anwendung eines Verschlüsselungsverfahrens 

 Schriftliche Dokumentation zur Nutzung des CMS 

 
Über die genannten Mindestanforderungen hinaus wird die Berücksichtigung folgender Themenfelder 
bei der Erstellung der Website empfohlen:  

 Barrierefreiheit 
 (Berücksichtigung der Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem 

Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0)) 

 Suchfunktion 

 Suchmaschinenoptimierung (SEO) 

 Implementierung eines Analysetools 

 CMS-Schulung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer 

 Berücksichtigung der Implementierung von Fremdsprachen 

 Newsletter-Einbindung 

 Social-Media-Anbindung 
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